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Untätigkeitsklage  

 

der Freie Apothekerschaft e.V., vertreten durch die Vorsitzende Daniela Hänel, 

Eschstraße 42, 32257 Bünde, 

- Klägerin - 
 
Prozessbevollmächtigte:  Brock Müller Ziegenbein  
 Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 
 24103 Kiel, Schwedenkai 1 
 beA: Dr. Nicolas Harding 

gegen 

 

den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), vertreten 

durch den Vorstandsvorsitzenden Oliver Blatt, Reinhardstraße 28, 10117 Berlin,  

  

- Beklagter - 
 

- neu - 

 

wegen: Informationsfreiheitsgesetz 

Streitwert: 5.000,00 €. 

 

 

Abschrift 
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Namens und in Vollmacht der Klägerin erheben wir hiermit Untätigkeitsklage und beantragen,  

den Beklagten zu verpflichten, die auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes 
mit Antrag vom 31.07.2025 (Anlage K 1) sowie vom 05.08.2025 (Anlage K 2) beantrag-
ten Informationen zur Verfügung zu stellen.  

 Den Klagantrag begründen wir wie folgt:  

I. Zum Sachverhalt 

Bei der Klägerin handelt es sich um einen seit 2010 bestehenden Berufsverband, der die 

Interessen inhabergeführter unabhängiger Apotheken in Deutschland gegenüber Politik und 

Gesellschaft vertritt und sich insbesondere für eine angemessene Honorierung, Bürokratie-

abbau sowie den Erhalt der wohnortnahen Arzneimittelversorgung einsetzt. 

Der Beklagte ist die zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekas-

sen in Deutschland, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts die einheitlichen Rahmen-

bedingungen für Qualität, Wirtschaftlichkeit und Versorgung der rund 75 Millionen Versi-

cherten gestaltet und die Krankenkassen auf Bundesebene vertritt. 

Am 31.07.2025 beantragte die Klägerin das Übersenden verschiedener Informationen im Zu-

sammenhang mit dem Arzneimittelversand von Versandapotheken mit Sitz in den Niederlan-

den. Im Wesentlichen ging es der Klägerin um Auskünfte zur rechtswidrigen Rabattvergabe-

praxis (vgl. § 129 Abs. 3 SGB V) der ausländischen Versandapotheken, über die die vom 

Beklagten und dem Deutschen Apothekerverband (DAV) gebildete paritätische Stelle,  deren 

Tätigkeitsvorgaben der Anlage 10 zum Rahmenvertrag nach § 129 SGB V zu entnehmen sind, 

wacht. 

Mit Antrag vom 05.08.2025 ergänzte die Klägerin ihren Informationsantrag vom 31.07.2025.  

Der Informationsantrag vom 31.07.2025 ist als  

Anlage 1 
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beigefügt. Der ergänzende Informationsantrag vom 05.08.2025 ist als  

Anlage 2 

beigefügt. 

Mit E-Mail vom 01.09.2025 teilte der Beklagte mit, dass sich die Bearbeitung des Informati-

onsantrags verzögern würde. Gleichzeitig stellte dieser einen Informationszugang zum 

31.10.2025 in Aussicht. Diese E-Mail ist als  

Anlage 3 

beigefügt. 

Mit E-Mail vom 16.10.2025 hat die Klägerin den Beklagten infolge dessen zur Bescheidung 

des Informationsantrags bis zum 31.10.2025 aufgefordert. Diese E-Mail ist als  

Anlage 4 

beigefügt. 

Da eine Bescheidung des klägerischen Informationsantrags bisher nicht erfolgt ist, ist nun-

mehr Untätigkeitsklage geboten.  

II. Zur Rechtslage 

Die Klage ist zulässig und begründet.  
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1. Zur Zulässigkeit der Klage 

Die Klage ist als Untätigkeitsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO i.V.m. § 75 VwGO 

zulässig.  

Gemäß § 9 Abs. 4 Satz 1 IFG ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Bei der Verpflich-

tungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO handelt es sich um die statthafte Klageart. 

Dies gilt nicht nur für den Fall einer ablehnenden Entscheidung, sondern – gewisserma-

ßen erst recht – auch für den Fall, dass eine Bescheidung des Informationsantrags gänz-

lich ausbleibt,  

vgl. BVerwG, Beschluss vom 27.05.2013 - 7 B 43.12 = BeckRS 2013, 52438; 
Schoch, IFG, 3. Auflage 2024, § 9 Rn. 85 m.w.N. 

Ferner liegen die Voraussetzungen des § 75 VwGO vor. Insbesondere sind – unabhängig 

davon ob die in § 75 Satz 2 VwGO vorgesehene Drei-Monats-Frist mit Blick auf § 7 Abs. 

5 Satz 2 IFG überhaupt maßgeblich ist – seit Antragstellung am 31.07.2025 und Ergän-

zung des Informationsantrags am 05.08.2025 mehr als drei Monate vergangen.  

Es ist überdies – gerade mit Blick auf § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG – vorliegend auch nicht 

ersichtlich, dass ein zureichender Grund für das Nichtbescheiden der in Rede stehenden 

Informationsanträge gegeben ist. Das Vorbringen des Beklagten, der in Rede stehende 

Informationsantrag sei umfangreich und komplex, erscheint vor diesem Hintergrund zu 

pauschal und ungenügend. Vielmehr ist vor diesem Hintergrund die sich in § 7 

Abs. 5 IFG manifestierende Vorstellung des Gesetzgebers, dass Informationsanträge 

„unverzüglich und nicht unter Ausschöpfung der gesetzlichen Fristen zu erfolgen“ ha-

ben, zu berücksichtigen,  

vgl.  BT-Drs. 15/4493, S. 15. 

Hinzu kommt, dass der Beklagte für das Vorliegen eines atypischen, die Überschreitung 

der einmonatigen Regelbescheidungsfrist rechtfertigenden Ausnahmefalls darlegungs- 

und beweisbelastet ist,  

Sicko, BeckOK Informations- und Medienrecht, 49. Edition 2025, § 7 IFG Rn. 85. 
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Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die in § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG vorgesehene Regel-

bescheidungsfrist von einem Monat mittlerweile erheblich, nämlich um das Dreifache, 

überschritten worden ist.  

Die Voraussetzungen einer Untätigkeitsklage sind unter Zugrundelegung dessen gege-

ben.  

2. Zur Begründetheit der Klage 

Die Klage ist überdies begründet.  

Anspruchsgrundlage für den begehrten Informationszugang ist § 1 Abs. 1 IFG. Danach 

hat jede Person einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen bei informati-

onspflichtigen Stellen des Bundes, unabhängig von einer besonderen Betroffenheit oder 

einem rechtlichen Interesse. 

a) Zur Anspruchsberechtigung der Klägerin 

Die Klägerin ist als juristische Person des Privatrechts anspruchsberechtigt.  

b) Zur Anspruchsverpflichtung des Beklagten 

Anspruchsverpflichtet sind gemäß § 1 abs. 1 IFG neben Bundesbehörden auch 

sonstige Bundeseinrichtungen, sofern diese öffentlich-rechtliche Verwaltungsauf-

gaben wahrnehmen.  

Sowohl der Begriff der Bundebehörde als auch Begriff der öffentlich-rechtlichen 

Verwaltungsaufgabe sind dabei funktional-weit auszulegen. Aus der Gesetzesbe-

gründung zum IFG folgt, dass nur der spezifische Bereich der Wahrnehmung 



6/7 

parlamentarischer Angelegenheiten, der Rechtsprechung und sonstiger unabhän-

giger Tätigkeiten vom Informationszugang ausgenommen bleiben soll,  

BT-Drs. 15/4493 S. 8; Schoch, IFG, 3. Auflage 2024, § 1 Rn. 179. 

Die gesetzlichen Krankenkassen fallen – dies zugrunde gelegt – in den Anwen-

dungsbereich des § 1 Abs. 1 IFG,  

BVerwG, Urteil vom 17.06.2020 – 10 C 22.19 = BeckRS 2020, 18641 Rn. 10; 
Schoch, IFG, 3. Auflage 2024, § 1 Rn. 164 m.w.N. 

Insofern handelt es sich auch beim Beklagten um eine informationspflichtige Stelle 

i.S.d. § 1 Abs. 1 IFG. Dieser ist organisatorisch als Körperschaft des öffentlichen 

Rechts ausgestaltet, die – infolge ihrer ausdrücklichen Normierung in § 217a SGB V 

– zuvörderst öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnimmt. Diese sind wiederum in 

der Regelung des § 217 f SGB V aufgeführt.  

Der Beklagte ist nach alledem anspruchsverpflichtet.  

c) Zum Informationsbegriff des IFG 

Bei den begehrten Auskünften handelt es sich überdies auch um Informationen 

i.S.d. § 1 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 1 IFG. Der Begriff der Information ist mit Blick auf 

den Sinn und Zweck des IFG weit auszulegen und erfasst jede amtlichen Zwecken 

dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Formulierung der vorliegend maßgeblichen 

Informationsanträge als „Fragen“ unschädlich ist. Insbesondere dürfen die Anfor-

derungen an die Bestimmtheit des Informationsantrags nicht zu hoch eingestuft 

werden, da der Antragsteller behördeninterne Bezeichnungen regelmäßig nicht 

kennt, weshalb es als ausreichend zu erachten ist, wenn die begehrten Auskünfte 

hinreichen präzise umschrieben sind.  Es reicht aus, wenn der Antragsteller seinen 

Antrag in einem ersten Schritt darauf richtet, davon Kenntnis zu erlangen, dass und 
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welche Informationen vorliegen, von deren Inhalt er sodann in einem zweiten 

Schritt im Wege der Akteneinsicht oder Auskunftserteilung Kenntnis erlangen kann, 

vgl. BVerwG, Beschluss vom 11.6.2019 – 6 A 2/17 = NVwZ 2019, 1211 (1211).  

Dies zugrunde gelegt erweisen sich die streitgegenständlichen Informationsan-

träge der Klägerin als hinreichend bestimmt. Ferner zielen diese auf Informationen 

i.S.d. § 1 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 1 IFG ab.  

d) Keine Ausnahmetatbestände 

Schließlich ist das Vorliegen eines Ausschlusstatbestands aus dem Katalog der 

§§ 4 ff. IFG nicht ersichtlich. Die begehrten Informationen beinhalten weder per-

sonenbezogene Daten noch Auskünfte, die dem Schutz des behördlichen Entschei-

dungsprozesses unterfallen. Auch Geschäftsgeheimnisse Dritter werden durch die 

streitgegenständlichen Informationsanträge nicht berührt.  

e) Zwischenergebnis 

Alles in allem erweist sich die Klage insofern als begründet.  

III. Ergebnis 

Die Klage ist mithin zulässig und begründet.  

Für die Klägerin: 

Dr. Nicolas Harding    Dr. Fiete Kalscheuer    Anlagen 

(digital signiert) 


